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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat nur der
Standesinitiative des Kantons Jura Folge, welche die Streichung von Steuerbussen
verlangt. Die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv. 01.301), welche zusätzlich die
Streichung der Steuerschulden fordert, lehnte der Rat ab. Damit wären den Erben
desjenigen, der Vermögenswerte nicht deklariert hat, die Steuern erlassen worden,
während die Erben eines andern, der sein Vermögen sauber deklariert hat, hätten
Steuerschulden bezahlen müssen. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Oppositionslos stimmte der Nationalrat als Zweitrat der Standesinitiative des Kantons
Jura zu, welche die Streichung von Steuerbussen verlangt. Gegen die Empfehlung
seiner Rechtskommission hiess er auch die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv.
01.301) gut, welche zusätzlich die Streichung der Steuerschulden fordert; der Ständerat
lehnte dieses Begehren hingegen erneut ab. Er gab jedoch einer Standesinitiative aus
demselben Kanton (St. Iv. 02.308) Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für
eidgenössische und kantonale Steuern fordert. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2003
MAGDALENA BERNATH

In der Wintersession 2016 stand das Differenzbereinigungsverfahren zur Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens an, nachdem sich zuvor beide Räte im
Grundsatz für die Gesetzesänderung ausgesprochen, inhaltlich jedoch mehrere
Differenzen geschaffen hatten. Diese betrafen insbesondere fünf Aspekte, von denen
der Nationalrat in der ersten Runde zwei bereinigte, indem er sich dem Ständerat
anschloss. So wird in Zukunft die Eidgenössische Steuerverwaltung die einzelnen
Pauschalen für den Berufskostenabzug direkt veröffentlichen und nicht wie
ursprünglich vom Nationalrat vorgeschlagen, lediglich die Methode, nach der die
Pauschalen berechnet werden können. Zudem beschloss der Nationalrat im Sinne des
Ständerats, dass es den Kantonen offengelassen werden soll, ob sie die Tarife monatlich
oder jährlich abrechnen. Längere Beratung bedurfte es hingegen bezüglich der
restlichen Differenzen. Diese betrafen erstens die Möglichkeit für die Behörden, bei
ansässigen Personen mit Bruttoerwerbseinkommen über 120‘000 Franken ähnlich wie
bei nichtansässigen Personen eine nachträgliche, ordentliche Veranlagung von Amtes
wegen vornehmen zu können. Dieser Artikel war vom Ständerat als Entgegenkommen
für die Kantone mit einer grossen Anzahl Grenzgänger – insbesondere für das Tessin –
geschaffen worden, fand jedoch im Nationalrat keinen Anklang. Da sie überdies nicht in
der Vernehmlassungsvorlage enthalten war, beschloss der Ständerat auf Vorschlag der
WAK-SR, auf diese Änderung zu verzichten. Eine zweite Differenz betraf die Höhe der
Bezugsprovision, welche die Arbeitgeber als Entschädigung für die Erhebung der Steuer
erhalten sollen. Diese wollte der Ständerat in Übereinstimmung mit dem Bundesrat bei
einem Prozent festsetzen, während der Nationalrat für eine flexiblere Lösung mit einem
Anteil zwischen 1-2 Prozent plädierte. Mit der Begründung, dass der Bundesrat
anschliessend diesen Anteil noch immer fixieren könne, schloss sich der Ständerat auch
hier dem Nationalrat an. Schliesslich wurde drittens die Frage nach der Höhe der
Pauschalabzüge bei den Gewinnungskosten von KünstlerInnen sowie SportlerInnen und
ReferentInnen behandelt. Auch hier folgte die kleine Kammer auf Vorschlag ihrer WAK
materiell dem Nationalrat und akzeptierte die Abzüge von 50 Prozent für KünstlerInnen
und 20 Prozent für SportlerInnen und ReferentInnen. Dieses Einlenken war darin
begründet, dass bereits heute verschiedene Kantone Abzüge von 50 Prozent vorsehen.
Hingegen bestand der Ständerat auf seiner geänderten Formulierung, da diese
deutlicher ausdrücke, dass es sich bei dem Betrag um einen Pauschalabzug handle und
die effektiven Gewinnungskosten anschliessend nicht mehr geltend gemacht werden
können. Der Nationalrat hatte gegen diese letzte, formelle Änderung durch den
Ständerat nichts einzuwenden und nahm die Revision schliesslich mit 191 zu 4 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte ihr abschliessend mit 43 Ja-Stimmen
sogar einstimmig zu. In der Folge müssen – wie beide Räte betonten –  die im Rahmen
dieser Revision gefällten Entscheidungen auch in der Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) umgesetzt werden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben beruht auf der Motion
Abate (fdp, TI), welche die Anerkennung bestimmter italienischer Finanzintermediäre
als Börsenagenten und ihre Befreiung von der Umsatzabgabe forderte. Denn bei der
italienischen Steueramnestie 2009 war verlangt worden, dass bisher unversteuerte
Vermögenswerte zur Regularisierung nach Italien repatriiert, das heisst von
italienischen Finanzintermediären verwaltet werden. Dadurch unterliegen solche
Transaktionen jedoch mehrfach der schweizerischen Umsatzabgabe, wodurch
insbesondere im Tessin ein Wettbewerbsnachteil des Schweizer Finanzplatzes für
italienische Kundinnen und Kunden entstehe. Aufgrund dieses Ursprungs der
Gesetzesänderung sind momentan nur italienische Finanzintermediäre von der
Neuerung betroffen, durch die neutrale Formulierung des Gesetzestexts können zur
Aufrechterhaltung der Rechtsgleichheit in Zukunft aber auch Finanzintermediäre aus
anderen Ländern unter den gleichen Voraussetzungen von der Umsatzabgabe befreit
werden. Dadurch können gemäss der Botschaft des Bundesrates Steuerausfälle von
rund CHF 10 Mio. entstehen, die jedoch mittel- bis langfristig durch die Stärkung der
Finanzintermediäre im Kanton Tessin und entsprechenden Mehreinnahmen
kompensiert werden können. In der vorparlamentarischen Phase stiess die Vorlage auf
viel Zustimmung: 34 der 35 Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für die
Gesetzesänderung aus, einzig Travail.Suisse befürchtete, dass die Steuerausfälle

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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deutlich höher sein könnten als geplant. Die WAK-NR stimmte der Vorlage mit 19 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 
Entsprechend kurz zeigte sich auch die Debatte im Nationalrat, Céline Amaudruz (svp,
GE) und Leo Müller (cvp, LU) für die Kommission und Finanzminister Maurer für den
Bundesrat meldeten sich als einzige zu Wort. Übereinstimmend mit ihren Voten sprach
sich der Nationalrat einstimmig mit 175 Stimmen (ohne Enthaltung) für die
Gesetzesänderung aus. 5

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die
Entlastung des Bundeshaushalts dauerte von September bis Dezember 2019, wobei 62
Antworten eingingen. Es beteiligten sich alle Kantone, fünf in der Bundesversammlung
vertretene Parteien sowie 31 Organisationen und Verbände. Einerseits wurden zwar
regelmässige Aufgabenüberprüfungen, Effizienzsteigerungen und die Schaffung neuer
Handlungsspielräume im Bundesbudget begrüsst, insbesondere die Bürgerlichen
erachteten das Projekt aber als wenig ambitiös. Zudem wurde daran erinnert, dass die
Änderungen kostenneutral sein sollten, es nicht zu Lastenverschiebung zu den
Kantonen und Privaten kommen sollte und die Umsetzungskosten verhältnismässig sein
müssten. 
Die einzelnen zu ändernden Gesetze kamen bei den Vernehmlassungsteilnehmenden
ganz unterschiedlich an. Kaum auf Widerstand stiess die Änderung des
Tabaksteuergesetzes. Hier sollte die Möglichkeit geschaffen werden, bei verspäteten
Steuerdeklarationen eine Steuerveranlagung nach Ermessen durchzuführen. Dagegen
wehrte sich einzig der Kanton Tessin, der darauf hinwies, dass das Tabakproduktegesetz
gerade vom Parlament behandelt werde und das Ende dieser Behandlung abgewartet
werden solle. 
Kaum ablehnende Stellungnahmen, aber doch einige Vorbehalte wurden zur Anpassung
des Geoinformationsgesetzes angebracht. Dieses wollte die Steuerung der amtlichen
Vermessung mit Programmvereinbarungen stärken, wobei die ebenfalls geplanten
Mittelverschiebungen jedoch nicht der Strategie der amtlichen Vermessung 2020-2023
entsprächen, wie kritisiert wurde. Der Kanton Waadt wehrte sich zudem gegen den
Verlust der Mitsprachemöglichkeit durch die neue Regelung.
Ähnlich erging es dem Subventionsgesetz, gemäss dem beitragsgewährende
Bundesämter neu risikoorientierte Prüfkonzepte erstellen sollten. Hier wurden
Befürchtungen zu Kosten und Nutzen der Subventionsüberprüfung geäussert. 
Kritischer wurden die Änderungen des Eisenbahngesetzes und des
Bahninfrastrukturfondsgesetzes bezüglich der Darlehen und der Indexierung der BIF-
Einlagen kommentiert. Neu sollten sämtliche Darlehen für Investitionen in die
Bahninfrastruktur in den BIF übertragen werden, was Befürchtungen vor einer Trennung
von Betrieb und Infrastruktur laut werden liess. 
Besonders viele Vorbehalte wurden bezüglich der Vereinfachung der Finanzierung der
Post- und Fernmeldeüberwachung (ÜPF) durch die Einführung von Pauschalen laut. So
sei etwa nicht klar, wie die Pauschalisierung zu Kosteneinsparungen führen und die
Erhöhung des Kostendeckungsgrades ermöglichen solle. Mehrfach kommentiert wurde
auch die Entschädigung der Mitwirkungspflichtigen, die entweder gelobt oder kritisiert
wurde. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Finanzausgleich

Besonders zu Reden gab der NFA im Kanton Tessin, welcher sich mit der Tatsache
konfrontiert sah, neu zu den Nettozahlern des Systems zu gehören. Bei den früheren
Berechnungen war er noch unter den Nettoempfängern gewesen. Diese Verschiebung
sorgte in der Südschweiz für Verwunderung und Empörung. Man fragte sich, wie es sein
könne, dass der Kanton mit den tiefsten Löhnen und der zweithöchsten
Arbeitslosenquote zu den Reichen zählen kann. Der Grund für die Veränderung war
allerdings nicht in Bern, sondern im Tessin selbst zu suchen, das eine erfreuliche
wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht hatte. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.2007
LINDA ROHRER
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Der Bundesrat habe im Rahmen des dritten NFA-Wirksamkeitsberichtes zu prüfen, ob
die Einkommen von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Zukunft nur noch mit 50%
im Ressourcenpotenzial der Kantone berücksichtigt werden sollten. Dieser Auffassung
war der Nationalrat, der ein entsprechendes Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR)
mit 151 zu 34 an den Bundesrat überwies. Eine Kommissionminderheit Schwander (svp,
SZ), die die Grenzgängereinkommen im Rahmen des Finanzausgleichs weiterhin zu drei
Vierteln ans Ressourcenpotenzial der Kantone anrechnen wollte, stiess nur bei etwas
mehr als der Hälfte der SVP-Fraktion auf Gehör. In der Vernehmlassung des
Wirksamkeitsberichts 2012-2015 hatten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Neuenburg, Jura und Tessin die Ansicht vertreten, dass die durch die Grenzgänger
verursachten Kosten, welche den betroffenen Kantonen nicht abgegolten werden, eine
stärkere Reduktion der Gewichtung der Grenzgängereinkommen rechtfertigen
würden. 8

POSTULAT
DATUM: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH

Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Für das Jahr 2002 budgetierten die Kantone Ausgaben von 67 Mia Fr., das sind 4% (2,6
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 2,2 Mia und waren
mit 65 Mia Fr. um 1,9% höher als 2002. 11 Kantone erwarteten einen schlechteren
Abschluss als im Vorjahr. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern, Obwalden, Glarus,
Wallis und Genf. Die grössten Defizite sahen die Budgets Zürichs (360 Mio), des Tessin
(227 Mio) und der Waadt (153 Mio) vor.  9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 67,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 2,7 Mia Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verschlechterung von 583 Mio Fr. Zehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Sechzehn Kantone (AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE,
SG, SH, SZ, TI, UR, VD, ZH, ZG) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten
sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen neu verschulden. Für Appenzell
Ausserrhoden betrug der Selbstfinanzierungsgrad 96,3%, für Luzern 75,7%, für
Graubünden 73,9%, für Basel-Land 58,3%, für St. Gallen 51,9%, für Uri 49,4%, für den
Jura 43,2%, für Schaffhausen 43,1%, für Zug 41,7%, für Neuenburg 25,2% und für Glarus
1,5%; für Zürich, Schwyz, Genf, das Tessin und die Waadt waren die Werte negativ. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2004 budgetierten die Kantone Ausgaben von 69,7 Mia Fr., das sind 2,2%
(1,5 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,1 Mia und
waren mit 67,3 Mia Fr. um 1,7% höher als 2003. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Luzern, Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Tessin (277
Mio), Zürich (204 Mio), Waadt (172 Mio), Schwyz (130 Mio) und Basel-Stadt (108 Mio) vor. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 255 Mio Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verbesserung von 2,5 Mia Fr. Siebzehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Vier Kantone (BL, UR, VD, ZH) wiesen einen
Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen
neu verschulden. Für Basel-Land betrug der Selbstfinanzierungsgrad 51,2%, für Uri
99,7%, für die Waadt 56,0% und für Zürich 19,7%; für Genf, Glarus, Neuenburg, Schwyz
und das Tessin waren die Werte negativ. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2005 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,8 Mia Fr., das sind 1,6%
(1,1 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 750 Mio und
waren mit 68,1 Mia Fr. um 1,1% höher als 2004. Mit schwarzen Zahlen rechneten Aargau,
Bern, Obwalden, Solothurn und Wallis. Die grössten Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (483 Mio), Genf (290 Mio), Tessin (262 Mio), Waadt (173 Mio), Basel-Stadt
(118 Mio) und Schwyz (104 Mio) vor. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH
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Für das Jahr 2006 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,1 Mia Fr., das sind 0,9%
(0,7 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 300 Mio und
waren mit 68,4 Mia Fr. um 2,4% höher als 2005. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Uri,
Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Genf (293 Mio),
Tessin (194 Mio), Zürich (181 Mio), Schwyz (66 Mio), Waadt (54 Mio), Basel-Stadt (50 Mio)
und Neuenburg (45 Mio) vor. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Gemäss offizieller Rechnung erzielten die 26 Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
6895 Mio Fr. (68,3 Mia resp. 31 Mio ohne Erlöse aus dem Verkauf der nicht benötigten
Goldreserven der Nationalbank). Gegenüber den Voranschlägen ergab sich eine
Verbesserung von 9,5 Mia Fr. (resp. 2,6 Mia). Mit Ausnahme von Genf schlossen alle
Kantone mit einem Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden
abtragen (Selbstfinanzierungsgrad über 100%); betrachtet man die um die
Sondereffekte des Golderlöses bereinigten Rechnungen, wiesen neun Kantone (BL, GE,
GL, GR, JU, NW, OW, UR, ZH) einen Finanzierungsfehlbetrag aus (Werte zwischen 0%
und 100%); für Neuenburg, Schwyz und das Tessin waren die Werte negativ. Diese
dreizehn Kantone hätten sich ohne die Ausschüttung des Golderlöses der Nationalbank
zur Finanzierung ihrer Nettoinvestitionen neu verschulden müssen. Bei den Kantonen
AG, AI, BE, GE, VD und VS sind die offiziellen und die um den Golderlös bereinigten
Rechnungen identisch. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Gemäss offizieller Rechnung erzielten die 26 Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 68,8 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
1840 Mio Fr. Gegenüber den Voranschlägen ergab sich eine Verbesserung von 3,8 Mia
Fr. 22 Kantone schlossen mit einem Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil
ihrer Schulden abtragen (Selbstfinanzierungsgrad über 100%); vier Kantone (GL, JU, TI,
ZH) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus (Werte zwischen 0% und 100%). 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Gemäss der offiziellen Rechnung erzielten die 26 Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 71,4 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
3,9 Mia Fr. Gegenüber den Voranschlägen ergab sich eine Verbesserung von 5,2 Mia Fr.
23 Kantone schlossen mit einem Finanzierungsüberschuss ab und konnten einen Teil
ihrer Schulden abtragen (Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Drei Kantone (AR, TI, JU)
wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus (Selbstfinanzierungsgrad zwischen 0 und
100%). 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2007
LINDA ROHRER

Die Kantone rechnen im Jahr 2008 in der Erfolgsrechnung mit einem Überschuss von
368 Mio Fr. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag verzeichnet mit 7,8% bzw. 9,2%
gegenüber dem Voranschlag 2007 relativ hohe Zuwachsraten. Mit schwarzen Zahlen
rechneten alle Kantone ausser Schwyz (-59 Mio), Nidwalden (-0,2 Mio), Tessin (-174 Mio)
und Neuenburg (-33 Mio). 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2007
LINDA ROHRER
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Die Kantone hatten im Berichtsjahr gemäss der offiziellen Rechnung Ausgaben in Höhe
von 79,9 Mia Fr. Damit ergab sich ein Finanzierungsüberschuss von 2,4 Mia Fr., dies
nachdem in den Voranschlägen noch von einem Defizit die Rede war. Das Endergebnis
fiel damit um 3,2 Mia Fr. besser aus als erwartet. 17 Kantone schlossen mit einem
Überschuss ab und konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen, neun Kantone (UR, SZ,
OW, GL, FR, BS, TI, JU, NE) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
NATHALIE GIGER

Für das Jahr 2010 rechneten die Kantone mit einem Defizit von 2,3 Mia Fr. Dieser
Fehlbetrag kommt insbesondere durch sinkende Einnahmen (-5.1%) zustande, die
Ausgaben reduzieren sich nur leicht (-1,5%). Mit schwarzen Zahlen rechneten nur
wenige Kantone (BE, LU, AG, VS), die absolut grössten Fehlbeträge wurden in den
Kantonen Zürich, Genf, Basel-Stadt und Tessin erwartet. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
NATHALIE GIGER

Gemäss der offiziellen Rechnung erzielten die Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 83,8 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
2,0 Mia Fr., dies nachdem in den Voranschlägen noch von einem Defizit die Rede war.
Das Endergebnis fiel damit um 3,1 Mia Fr. besser aus als erwartet. 21 Kantone schlossen
mit einem Überschuss ab und konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen, fünf Kantone
(SZ, BS, TI, SH, NE) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2010
NATHALIE GIGER

Für das Jahr 2011 rechneten die Kantone insgesamt mit einem Defizit von 276 Mio Fr.
Dabei budgetieren 12 Kantone schwarze Zahlen mit einem Gesamtüberschuss von rund
384 Mio Fr. Das grösste Plus verzeichnet dabei der Kanton Zürich (+192 Mio Fr.), weiter
weisen die Kantone Bern (+76,5 Mio Fr.), Basel-Stadt (+45,6 Mio Fr.) und Wallis (22,6 Mio
Fr.) grössere Überschüsse aus. Praktisch ausgeglichene Budgets planen die Kantone Uri,
Waadt, Freiburg, Nid- und Obwalden, Solothurn, Thurgau, Schaffhausen und Aargau. Die
grössten Defizite sehen Genf (-175 Mio Fr), Schwyz (-136 Mio Fr.), Tessin (-133 Mio Fr.),
sowie Zug (-39,7 Mio Fr.) vor. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2010
NATHALIE GIGER

1) AB SR, 2002, S. 89 ff.; NZZ, 26.1., 25.2. und 24.4.02; QJ, 26.1.02; TG, 24.4.02; BaZ, 12.9.02. 
2) AB NR, 2003, S. 206 ff.; AB SR, 2003, S. 409 ff. und 414 ff.; Presse vom 12.3. und 4.6.03
3) AB NR, 2016; AB NR, 2016; AB NR, 2016; AB SR, 2016; AB SR, 2016
4) BBl 2020, S. 4705 ff.; Ergebnisbericht Elektronisches Verfahren im Steuerbereich
5) AB NR, 2017, S 1104 f.; BBl, 2017, S. 1511 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 17.05.2017
6) Ergebnisbericht zur Entlastung des Bundeshaushalts
7) CdT, 16.2.07; TA, 13.3.07.
8) AB NR, 2015, S. 240
9) Lit. Schwaller.
10) Auswertungen der Rechnungen 2003 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
11) Lit. May.
12) Auswertungen der Rechnungen 2004 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
13) Lit. May.
14) Lit. May; LT, 18.10.05; NZZ, 18.-19.10.05.
15) Auswertungen der Rechnungen 2005 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen. 
16) Auswertungen der Rechnungen 2006 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
17) Lit. May.
18) Auswertungen der Rechnungen 2007 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
19) Lit. Fischer.
20) Auswertungen der Rechnungen 2009 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
21) Auswertungen der Rechnungen 2009 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
22) Auswertungen der Rechnungen 2010 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
23) Auswertungen der Rechnungen 2010 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
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